
Studienvorbereitende 
Ausbildung (SVA)

Förderrichtlinien

Die Studienvorbereitende Ausbildung an der Musikschule Lauffen a.N. und 
Umgebung richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die einen Musikberuf 
ins Auge fassen, unabhängig von der endgültigen Berufswahl. Die SVA 
soll umfassend auf die Aufnahmeprüfung an einer Musikhochschule und 
das anschließende Studium (sowohl künstlerischer als auch künstlerisch-
pädagogischer Studiengang) vorbereiten. 

Ausbildungsinhalte der SVA

75 Minuten Hauptfachunterricht (wöchentlich) 
30 Minuten Nebenfachunterricht (wöchentlich) 
Theorie/Gehörbildung (wöchentlich oder im Blockmodell) 
Mitwirkung im Orchester oder Ensembles 
Anspruch auf 45 Minuten Korrepetition (monatlich) 
Teilnahme an Workshops (zum Beispiel „gesunde Musikschule“) erwünscht

Kriterien/Voraussetzungen

Der/die Schüler*in ist zwischen 14 und 19 Jahre alt. Sie/er belegt bereits 45 
Minuten entgeltpflichtigen Instrumental-/Gesangsunterricht an der Musikschule 
Lauffen a.N. und Umgebung. 

Aufnahme in die SVA

Interessierte Schüler*innen können bis Ende Mai einen Antrag auf Aufnahme 
in die SVA stellen (ausgefülltes und unterschriebenes Antragsformular). 
Die Aufnahmeprüfung erfolgt innerhalb des Vorspiels „Junge Talente“ 
am Ende des Schuljahres (jeweils 5-15 Minuten, freie Werkauswahl) und 
anschließendem Beratungsgespräch. Das Prüfungsgremium besteht aus den 
Fachbereichsleitern*innen und der Schulleitung (beschließt unter Ausschluss des 
Rechtsweges über die Vergabe der SVA-Plätze).

Förderzeitraum

Die Teilnahme ist auf ein Jahr begrenzt. Die Berechtigung zum Verbleib in 
der SVA muss jährlich durch ein Vorspiel und die Vorlage von Nachweisen 
im Hauptfach und den Nebenfächern (Studienbuch) bestätigt werden. Das 
Studienbuch ist bis zum 01. Juli der Schulleitung vorzulegen. Mit der Aufnahme 
eines Studiums (auch als Vorstudent/in) scheidet der/die Teilnehmer*in aus der 
SVA aus. Bei einer groben Verletzung der Anwesenheitspflicht in den Haupt- 
und Nebenfächern kann die Schulleitung auch im laufenden Schuljahr einen 
Ausschluss aus der Studienvorbereitenden Klasse veranlassen.


